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Informationen zur Betriebssicherheit 

(Betriebssicherheitsverordnung) 

 

Betriebssicherheit 

ist in der Arbeitssicherheit, im Arbeitsschutz und im Umweltschutz der 
von Betriebsgefahren freie Zustand von Wirtschaftsobjekten. 

Von jeder Technik oder Technologie geht eine Gefährdung, also eine potenzielle Gefahr 
für Personen, Tiere, Sachen oder Umwelt aus. Als gefährdende Wirtschaftsobjekte kommen technische 
Anlagen, Arbeitsmittel, Fahrzeuge, Gebäude, Geräte oder sonstige Produktionsmittel in Betracht. Zu den 
technischen Anlagen gehören unter anderem Industrieanlagen oder Infrastrukturanlagen. Die meisten 
gefährdenden Objekte bedürfen einer behördlichen Betriebserlaubnis. Vor deren Erteilung steht die 
Überprüfung des anzustrebenden gefahrenfreien Betriebs von Anlagen und Einrichtungen. 

Zweck der Betriebssicherheit ist die Minimierung oder Eliminierung dieser Gefährdung. Dazu sind 
Maßnahmen der Risikobewältigung einzusetzen. Sollen oder können diese Maßnahmen die vorhandene 
Betriebsgefahr nicht völlig ausschalten, verbleibt das Grenzrisiko. Als Grenzrisiko bezeichnet man die 
allgemein akzeptierten Gefahren eines technischen Zustandes, Ereignisses oder Prozesses. Notwendige 
Risikobewältigung führt zum Grenzrisiko, darüberhinausgehende Risikobewältigung zum Restrisiko. Das 
Restrisiko ist also stets kleiner als das Grenzrisiko. Ist das vorhandene Risiko dagegen größer als das 
vertretbare Grenzrisiko, liegt eine Gefahr vor.  

Zur Betriebssicherheit tragen regelmäßige Instandhaltung, Reparatur und Wartung bei. Instandhaltung ist 
die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Erhaltung des sicheren Zustands oder der Rückführung in diesen 
(§ 2 Abs. 7 BetrSichV). Die Betreiber von Anlagen sind für deren Reparatur und Wartung verantwortlich.  

Diese Maßnahmen sollen insbesondere die Betriebssicherheit beeinträchtigende Betriebsstörungen 
verhindern. Besondere Beachtung finden überwachungsbedürftige Anlagen (§ 2 Nr. 30 ProdSG), zu 
denen auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen gehören, die dem sicheren Betrieb dieser 
überwachungsbedürftigen Anlagen dienen. 

Anwendungsbereich und Zielsetzung der Betriebssicherheitsverordnung 

Diese Verordnung gilt für die Verwendung von Arbeitsmitteln. Ziel dieser Verordnung ist es, die Sicherheit 
und den Schutz der Gesundheit von Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu 
gewährleisten. Dies soll insbesondere erreicht werden durch die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und 
deren sichere Verwendung, die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Gestaltung von 
Arbeits- und Fertigungsverfahren sowie die Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten. Diese 
Verordnung regelt hinsichtlich der in § 18 und in Anhang 2 genannten überwachungsbedürftigen Anlagen 
zugleich Maßnahmen zum Schutz anderer Personen im Gefahrenbereich, soweit diese aufgrund der 
Verwendung dieser Anlagen durch Arbeitgeber im Sinne des § 2 Absatz 3 gefährdet werden können.  

Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung 

Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefährdungen zu beurteilen 
(Gefährdungsbeurteilung) und daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das 
Vorhandensein einer CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel entbindet nicht von der Pflicht zur Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung. In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln ausgehen, und zwar von den Arbeitsmitteln selbst, der Arbeitsumgebung 
und den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt werden. Bei der 
Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:  

1.  die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der ergonomischen, alters- und 
alternsgerechten Gestaltung,  

2.  die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, 
Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe,  

3.  die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln auftreten,  

4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei Maßnahmen zu deren Beseitigung.  
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Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits vor der Auswahl und der Beschaffung der Arbeitsmittel begonnen 
werden. Dabei sind insbesondere die Eignung des Arbeitsmittels für die geplante Verwendung, die 
Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von 
fachkundigen Personen durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die 
entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen.  

Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die Gefährdungsbeurteilung notwendig 
sind. Dies sind insbesondere die bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse, Gebrauchs- und 
Betriebsanleitungen sowie die ihm zugänglichen Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 
Der Arbeitgeber darf diese Informationen übernehmen, sofern sie auf die Arbeitsmittel, 
Arbeitsbedingungen und Verfahren in seinem Betrieb anwendbar sind. Bei der Informationsbeschaffung 
kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die vom Hersteller des Arbeitsmittels mitgelieferten 
Informationen zutreffend sind, es sei denn, dass er über andere Erkenntnisse verfügt.  

Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen bereits vorhandene 
Gefährdungsbeurteilungen, hierzu gehören auch gleichwertige Unterlagen, die ihm der Hersteller oder 
Inverkehrbringer mitgeliefert hat, übernehmen, sofern die Angaben und Festlegungen in dieser 
Gefährdungsbeurteilung den Arbeitsmitteln einschließlich der Arbeitsbedingungen und -verfahren, im 
eigenen Betrieb entsprechen. 

Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand der Technik zu 
berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
entsprechend anzupassen. 

 


